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Erste Satzung zur Änderung der Zuständigkeitsordnung der Stadt Wuppertal 
vom: 19.11.2010 
 
 
Aufgrund der §§ 7, 41 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 17.12.2009 (GV.NRW. S. 950) in Verbindung mit  § 16 der 
Hauptsatzung der Stadt Wuppertal hat der Rat der Stadt Wuppertal am 15.11.2010 folgende 
Satzung beschlossen : 
 
 

I. 

 

Die Zuständigkeitsordnung der Stadt Wuppertal vom 18. Dezember 2009 wird wie folgt 

geändert: 
 

In § 9 wird Absatz 3 ersatzlos gestrichen.  

 

II. 

 

Die Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 
_________________________ 

 
Ich bestätige, dass 
 
- die Satzung ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 
 
- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten 

worden sind und 
 
- der Wortlaut der beiliegenden Satzungsausfertigung mit dem Ratsbeschluss übereinstimmt. 
 

_________________________ 
 
Die vorstehende Satzung, die der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 15.11.2010 beschlossen 
hat, wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 

_________________________ 
 
Hinweis: 
 
Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen kann gem. § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung gegen die vorstehende 
Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, 
es sei denn, 
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a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Wuppertal vorher gerügt und 

dabei die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
Wuppertal, den 19.11.2010 
 
Gez. 
 
Peter Jung 
Oberbürgermeister 
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7. Satzung zur Änderung der Geschäftsordnung für den Rat der Stadt Wup-
pertal vom 16. Dezember 1991 
vom:  19.11.2010 
 
Der Rat der Stadt hat am 15.11.2010 aufgrund des § 47 Abs. 2 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Bekanntmachung der Neufassung der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 17.12.2009 (GV NRW S. 950) folgende Satzung beschlossen: 
 
 

I. 
 

 
§ 7 der Geschäftsordnung für den Rat der Stadt Wuppertal vom 16. Dezember 1991 erhält 
folgende Neufassung: 
 
 
(1) Der Rat ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der gesetzlichen Mitgliederzahl anwe-
send ist. Soweit es in übrigen Regelungen der Geschäftsordnung auf die Anzahl der Stadtver-
ordneten ankommt, so ist jeweils die gesetzliche Anzahl der Stadtverordneten gemeint, so-
weit aus höherrangigem Recht sich nicht etwas anderes ergibt. 
  
(2) Der Rat gilt als beschlussfähig, solange seine Beschlussunfähigkeit nicht festgestellt ist. 
  
(3) Ist eine Angelegenheit wegen Beschlussunfähigkeit zurückgestellt worden und wird der Rat 
zur Verhandlung über diese Angelegenheit erneut einberufen, so ist er insoweit ohne Rücksicht 
auf die Zahl der erschienenen Stadtverordneten beschlussfähig. Bei der zweiten Einberufung ist 
auf diese Bestimmung ausdrücklich hinzuweisen.  
 

II. 
 
Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
 

_________________________ 
 
Ich bestätige, dass 
 
- die Satzung ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 
 
- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten wor-

den sind und 
 
- der Wortlaut der beiliegenden Satzungsausfertigung mit dem Ratsbeschluss übereinstimmt. 
 

_________________________ 
 
Die vorstehende Satzung, die der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 15.11.2010 beschlossen 
hat, wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
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_________________________ 
 
Hinweis: 
 
Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen kann gem. § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung gegen die vorstehende 
Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, 
es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Wuppertal vorher gerügt und 

dabei die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
Wuppertal, den 19.11.2010 
 
Gez. 
 
Peter Jung 
Oberbürgermeister 
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Satzung der Stadt Wuppertal über eine Veränderungssperre für das Grundstück 
Uellendahler Straße 162 in Wuppertal-Elberfeld 
vom: 19.11.2010 
 
 
Aufgrund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NW S. 666/SGV NRW 2023), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 17. Dezember 2009 (GV NRW S. 950) in Verbindung mit den §§ 
14 Abs. 1, 16 Abs. 1 und 17 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBI. I, S. 2414), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 31.Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), hat der Rat der Stadt Wuppertal am 15.11.2010 
folgende Satzung erlassen: 
 

§ 1 
 
Das in § 2 genannte Grundstück liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 1148 – 
Uellendahler Straße / südöstlich Kohlstraße -, für den die Stadt Wuppertal am 26.10.2009 die 
Aufstellung beschlossen hat. Zur Sicherung der Planung in dem künftigen Planbereich wird 
eine Veränderungssperre erlassen. 
 

§ 2 
 
(1) Von der Veränderungssperre wird folgendes Grundstück an der Uellendahler Straße in 

Wuppertal-Elberfeld betroffen: 
 
 Gemarkung: Elberfeld 
 Flur:  31 
 Flurstücke: 107 und 109 
 
 
(2) Ein Lageplan, in dem das von der Veränderungssperre betroffene Grundstück gekenn-

zeichnet ist, liegt montags - freitags von 8 - 12 Uhr und donnerstags von 14 – 16 Uhr zur 
Einsichtnahme im Ressort 102 - Vermessung, Katasteramt und Geodaten -, Rathaus 
Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, Rathaus-Neubau (Eingang Große 
Flurstraße), Ebene 0, Zimmer C 055 aus. 

 
 Der Lageplan ist Bestandteil dieser Satzung. 
 

§ 3 
 
 
(1) In dem von der Veränderungssperre betroffenen künftigen Planbereich dürfen 
 
 a) Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt oder bauliche 
  Anlagen nicht beseitigt werden 

 
 b) erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen von Grund- 
  stücken oder baulichen Anlagen, deren Veränderung nicht genehmigungs-, 
  zustimmungs- oder anzeigepflichtig sind, nicht vorgenommen werden. 
 
(2) Von der Veränderungssperre kann die Baugenehmigungsbehörde im Einvernehmen 
mit  der Gemeinde eine Ausnahme zulassen, wenn überwiegende öffentliche Belange nicht 
 entgegenstehen. 
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(3) Von der Veränderungssperre werden nicht berührt: 
 
 a) Vorhaben, die vor Inkrafttreten der Veränderungssperre baurechtlich genehmigt 

worden sind 

 b) Vorhaben, von denen die Gemeinde nach Maßgabe des Bauordnungsrechts 
Kenntnis erlangt hat und mit deren Ausführung vor dem Inkrafttreten der 
Veränderungssperre hätte begonnen werden dürfen 

 c) Unterhaltungsarbeiten und 

 d) die Fortführung einer bisher ausgeübten Nutzung 

 
§ 4 

 
Die Veränderungssperre tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Sie tritt mit der 
Bekanntmachung des Bebauungsplanes, spätestens jedoch nach 2 Jahren außer Kraft, 
wobei die 1-jährige Zurückstellung auf die Frist angerechnet wird. 
 
 

Stadtbote Nr. 30/2010 
                 Seite 7



Abgrenzung des Geltungsbereiches eines Bebauungsplanes

Geltungsbereich der Veränderungssperre

Anordnung einer Veränderungssperre für das Grundstück
Uellendahler Straße 162  in Wuppertal-Elberfeld
Gemarkung Elberfeld,
Flur 31,
Flurstücke 107 und 109

Bebauungsplan Nr.: 1148   - Uellendahler Straße / südöstl. Kohlstraße -

1148

Anlage 02 zur VO/0472/10

Bornberg

L7
0
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_________________________ 
 
Ich bestätige, dass 
 
- die Satzung ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 
 
- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten 

worden sind und 
 
- der Wortlaut der beiliegenden Satzungsausfertigung mit dem Ratsbeschluss übereinstimmt. 
 

_________________________ 
 
Die vorstehende Satzung, die der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 15.11.2010 beschlossen 
hat, wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Der Lageplan liegt montags - freitags von 8 - 12 Uhr und donnerstags von 14 – 16 Uhr zur 
Einsichtnahme im Ressort 102 - Vermessung, Katasteramt und Geodaten -, Rathaus Wuppertal-
Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, Rathaus-Neubau (Eingang Große Flurstraße), Ebene 0, 
Zimmer C 055 aus. 
 

_________________________ 
 
Hinweis: 
 
Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen kann gem. § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung gegen die vorstehende 
Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, 
es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Wuppertal vorher gerügt und 

dabei die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
Wuppertal, den 19.11.2010 
 
Gez. 
 
Peter Jung 
Oberbürgermeister 
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Verordnung über das Offenhalten 
von Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen 

vom 19.11.2010 
 
Auf Grund des § 6 Abs. 1 i. V. m. Abs. 4 des Gesetzes zur Regelung der Ladenöffnungszeiten 
(Ladenöffnungsgesetz – LÖG NRW) vom 16.11.2006 (GV. NRW. S. 516) hat die Stadt 
Wuppertal gemäß dem Beschluss des Rates vom 15.11.2010 als örtliche Ordnungsbehörde 
für das Stadtgebiet Wuppertal die nachfolgende Verordnung erlassen: 
 

§ 1 
 
 Verkaufsstellen für den Verkauf von Waren aller Art dürfen an folgenden Sonntagen  
 in der Zeit von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr für den geschäftlichen Verkehr mit Kunden  

geöffnet sein: 
 
- 20.03.2011 in Vohwinkel 
- 03.04.2011 in Elberfeld und in Ronsdorf 
- 08.05.2011 in Cronenberg und im Stadtbezirk Oberbarmen 
- 05.06.2011 im Stadtbezirk Barmen und in Ronsdorf 
- 11.09.2011 in Vohwinkel 
- 30.10.2011 im gesamten Stadtgebiet; ausgenommen in Vohwinkel 
- 06.11.2011 im Stadtbezirk Oberbarmen 
- 27.11.2011 in Vohwinkel 
- 04.12.2011 in Cronenberg und in Ronsdorf 
- 18.12.2011 im gesamten Stadtgebiet; ausgenommen in Cronenberg, in Ronsdorf 

und in Vohwinkel 
 

§ 2 
 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig im Rahmen des § 1 

Verkaufsstellen außerhalb der dort zugelassenen Geschäftszeit offen hält. 
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 13 des Gesetzes zur Regelung der 

Ladenöffnungszeiten mit einer Geldbuße bis zu EUR 500,-- geahndet werden. 
 

§ 3 
 

Diese Verordnung tritt einen Tag nach ihrer öffentlichen Verkündung in Kraft. 
 

_________________________ 
 
Ich bestätige, dass 
 
- die Verordnung ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 
 
- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten 

worden sind und 
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- der Wortlaut der beiliegenden Ausfertigung mit dem Ratsbeschluss übereinstimmt. 
 

_________________________ 
 
Die vorstehende Verordnung, die der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 15.11.2010 
beschlossen hat, wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 

_________________________ 
 
Hinweis: 
 
Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen kann gem. § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung gegen die vorstehende 
Ordnungsbehördliche Verordnung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Ordnungsbehördliche Verordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 

gemacht worden, 
 
c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Wuppertal vorher gerügt und 

dabei die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
Wuppertal, den 19.11.2010 Stadt Wuppertal 
 als örtliche Ordnungsbehörde 
  
 gez. 
 
 Peter Jung 
 Oberbürgermeister 
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Erste Satzung zur Änderung der Vergnügungssteuersatzung der Stadt Wuppertal 
vom 16.12.2008 vom 19.11.2010 
 
Aufgrund der §§ 7 und 41 Abs. 1 Buchstabe f der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 
666), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 17. Dezember 2009 (GV. NRW. S. 
950), und der §§ 1, 2, 3 und 20 Abs. 2 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV. NRW. S. 712), zuletzt geändert Gesetz vom 30. 
Juni 2009 (GV. NRW S. 394), hat der Rat der Stadt Wuppertal in seiner Sitzung am 12.07.2010 
folgende Satzung beschlossen: 
 

I. 

 
Die Vergnügungssteuersatzung der Stadt Wuppertal vom 16.12.2008 wird wie folgt geändert: 
 

§ 8 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

 

§ 8 

Nach dem Einspielergebnis 
 

(2) Der Steuersatz beträgt 15 v. H. des Einspielergebnisses.  
 
 

II. 
 
Die Änderungssatzung tritt zum 01.01.2011 in Kraft. 
 

_________________________ 
 
Ich bestätige, dass 
 
- die Satzung ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 
 
- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten worden 

sind und 
 
- der Wortlaut der beiliegenden Satzungsausfertigung mit dem Ratsbeschluss übereinstimmt. 
 

_________________________ 
 
Die vorstehende Satzung, die der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 12.07.2010 beschlossen 
hat, wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 

_________________________ 
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Hinweis: 
 
Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen kann gem. § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung gegen die vorstehende 
Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es 
sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Wuppertal vorher gerügt und dabei 

die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
Wuppertal, den 19.11.2010 
 
Gez. 
 
Peter Jung 
Oberbürgermeister 
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Erste Satzung zur Änderung der Hundesteuersatzung der Stadt Wuppertal vom 
16.12.2008 vom 19.11.2010 
 
Aufgrund der §§ 7 und 41 Abs. 1 Buchstabe f der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 
666), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 17. Dezember 2009 (GV. NRW. S. 
950), und der §§ 1, 2, 3 und 20 Abs. 2 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV. NRW. S. 712), zuletzt geändert Gesetz vom 30. 
Juni 2009 (GV. NRW S. 394), hat der Rat der Stadt Wuppertal in seiner Sitzung am 12.07.2010 
folgende Satzung beschlossen: 
 

I. 

 
Die Hundesteuersatzung der Stadt Wuppertal vom 16.12.2008 wird wie folgt geändert: 
 

§ 2 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

 

§ 2 

Steuermaßstab und Steuersatz 
 

(1) Die Steuer beträgt jährlich, wenn 
a) nur ein Hund gehalten wird            144,00 EUR 

b) zwei Hunde gehalten werden, je Hund                 186,00 EUR 

c) drei oder mehr Hunde gehalten werden, je Hund      264,00 EUR 

d) ein gefährlicher Hund (sog. Kampfhund) gehalten wird, je Hund                      600,00 EUR  
 

 

II. 
 
Die Änderungssatzung tritt zum 01.01.2011 in Kraft. 
 
 

_________________________ 
 
Ich bestätige, dass 
 
- die Satzung ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 
 
- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten worden 

sind und 
 
- der Wortlaut der beiliegenden Satzungsausfertigung mit dem Ratsbeschluss übereinstimmt. 
 

_________________________ 
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Die vorstehende Satzung, die der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 12.07.2010 beschlossen 
hat, wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 

_________________________ 
 
Hinweis: 
 
Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen kann gem. § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung gegen die vorstehende 
Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es 
sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Wuppertal vorher gerügt und dabei 

die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
Wuppertal, den 19.11.2010 
 
Gez. 
 
Peter Jung 
Oberbürgermeister 
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Bekanntmachung über Wegerechtsverfahren 
 
 
Widmung: 
 
Die nachfolgend aufgeführten Straßen werden gemäß § 6 und § 14 in Verbindung mit § 3  
Absatz 4 des Straßen- und Wegegesetzes NW (StrWG NW) in der derzeit gültigen Fassung mit 
Wirkung zum 01.12.2010 dem öffentlichen Verkehr, als Gemeindestraße, gewidmet. 
 
- Hans-Bremme-Straße, der Bereich von der Einmündung der Straße Am Freudenberg bis zum 
  Ende des Wendehammers (Gemarkung Elberfeld, Flur 218, Parzelle 258), ohne Beschränkung 
  auf bestimmte Verkehrarten, als verkehrsberuhigter Bereich gemäß der Festsetzung in dem 
  rechtskräftigem Bebauungsplan 1006 V. 
 
- Sulamith-Wülfing-Straße, der Bereich von der Einmündung der Straße Am Freudenberg bis 
  zum Ende des Wendehammers. (Gemarkung Elberfeld, Flur 218, Parzelle 322 und 343), ohne 
  Beschränkung auf bestimmte Verkehrarten, als verkehrsberuhigter Bereich gemäß der 
  Festsetzung in dem rechtskräftigem Bebauungsplan 1006 V. 
 
- Wiedener Straße, der Bereich von der Einmündung Wiedener Straße bis in Höhe der  
  nördlichen Grundstücksgrenze bei Haus-Nr. 168 a (Gemarkung Schöller, Flur 5, Parzellen 110, 
  111, 114 und 116) ohne Beschränkung auf bestimmte Verkehrarten, als verkehrsberuhigter 
  Bereich gemäß der Festsetzung in dem rechtskräftigem Bebauungsplan 996 V. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen die o.g. Widmung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntmachung Klage erhoben 
werden. 
 

Schriftlich oder mündlich zur Niederschrift  
Zur Niederschrift bedeutet, dass Sie beim Verwaltungsgericht persönlich erscheinen und erklären, 
dass Sie Klage erheben möchten. Der Urkundsbeamte oder die Urkundsbeamtin verfasst dann die 
Niederschrift nach Ihren Angaben. 

Wie? 

Die Klage muss enthalten: 
 Name der Person, die Klage erhebt 
 Name der Behörde, die den Bescheid 

erlassen hat 
 Angaben zur behördlichen 

Entscheidung, gegen die Klage 
eingereicht wird 

Die Klage soll enthalten: 
 den Bescheid, gegen den Sie Klage 

erheben (Original oder Kopie) 
 Angaben zum Ziel der Klage 
 Tatsachen und Beweismittel, auf die 

Sie Ihre Klage stützen 

Wann? Innerhalb eines Monats, nachdem Ihnen das Schreiben bekannt gegeben wurde.  
Beachten Sie, dass Ihre Klage innerhalb der Monatsfrist bei Gericht angekommen sein muss. 

Wo? Beim Verwaltungsgericht Düsseldorf, Bastionstr. 39, 40213 Düsseldorf 

 
 
Sie können auch eine andere Person bevollmächtigen, für Sie Klage zu erheben. Aber auch 
diese Person muss die Klage innerhalb eines Monats einlegen. Wird diese Frist nicht 
eingehalten, geht dies zu Ihren Lasten. 
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Einziehungsverfahren: 
 
- Kornstraße, die ehemalige Wendeschleife (Gemarkung Elberfeld, Flur 264, Parzelle 223 und 
  jeweils Teilstücke der Parzellen 224 und 226) und der östliche Bereich des Parkplatzes 
  (Gemarkung  Elberfeld, Flur 264, jeweils Teilstücke der Parzellen 221 und 222), sowie die über  
  den  Parzellen 223, 224 und 225 befindlichen Brücken, sollen dem öffentlichen Verkehr  
  entzogen werden. Die Einziehung der Flächen entspricht der Festsetzung in dem  
  Bebauungsplan 1154 V. 
 
Die Absicht der Einziehung wird hiermit bekannt gemacht, um Gelegenheit zur Einwendung zu 
geben. Rechtsgrundlage: § 7 Abs. 4 des Straßen- und Wegegesetzes Nordrhein-Westfalen vom 
28.11.1961 (GV NW S. 305) in der ab 23.09.1995 geltenden Fassung (GV NW 1995 S. 1028). 
 
 
Wuppertal,    09.11.2010     Der Oberbürgermeister 

I. V. 
 
 
gez. Meyer 
Beigeordneter 
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Öffentliche Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe 
 
Ich bitte, folgenden Text im Stadtboten, dem Amtsblatt der Stadt Wuppertal zu veröffent-
lichen: 
 

Öffentliche Bekanntmachung 

Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe 

Aufgrund des Beschlusses des Jugendhilfeausschusses der Stadt Wuppertal vom 04.11.10 
werden gemäß § 75 des VIII. Sozialgesetzbuches (Kinder- und Jugendhilfe) in Verbindung 
mit § 25 des Ersten Gesetzes zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AG-
KJHG) als Träger der freien Jugendhilfe anerkannt: 

Verein „Behindert – na und? e.V.“ 

Schulverein Nathrath e.V. 
 

Ressort Kinder, Jugend und Familie – Jugendamt (208.61) 
i.A. 
 
gez. 
Korte 
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Aufgebote und Kraftloserklärungen von SparkassenbüchernEinleitung von Aufgebotsverfahren und Kraftloserklärungen über in Verlust gerateneSparkassenbücher1. AufgeboteAufgebot vom SparkassenbuchNr. 3418061184Nr. 3418219329Nr. 3418158931Nr. 3010334799Nr. 3418024174Nr. 3424946808Nr. 3010796740Nr. 3444106169 Der Inhaber des Sparkassenbuches wird aufgefordert, seine Rechte unter Vorlage desSparkassenbuches binnen drei Monaten anzumelden, da anderenfalls das Sparkassenbuch fürkraftlos erklärt wird. Die dreimonatige Frist zur Anmeldung der Rechte beginnt mit dem Tagder Veröffentlichung im Kassenraum der Hauptstelle Wuppertal-Elberfeld.Wuppertal, den 18.11.2010    STADTSPARKASSE WUPPERTAL            Der Vorstand2. KraftloserklärungenKraftloserklärungen vom SparkassenbuchNr. 3010595985Nr. 3010854333Wuppertal, den 18.11.2010 STADTSPARKASSE WUPPERTAL            Der Vorstand
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